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1. Aufgabenstellung

Am 25.2.2009 wurde seitens der Leitung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland dem Institut für Religionsfreiheit an der Theologischen Hochschule Friedensau der Auftrag erteilt, die Regelung zur Vokation (Erteilung von Religionsunterricht an staatlichen Schulen) in den unterschiedlichen evangelischen Landeskirchen zu erkunden, insbesondere im Hinblick auf die Situation freikirchlicher Mitglieder, die Interesse an der Erteilung evangelischen Religionsunterrichts haben.
2. Rechtliche Ausgangssituation 

Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen gemäß Art.7 Abs. 3 des Grundgesetzes – mit Ausnahme Bremens - Sache der Kirchen, die darüber zu entscheiden haben, wer aus ihrer Sicht zur Erteilung des konfessionsgebundenen Unterrichts befähigt ist (Bevollmächti​gung oder Vokation). Zurzeit gibt es in Deutschland 22 evangelische Landeskirchen, deren Zuschnitt weitgehend aus dem 19. Jahrhundert herrührt. In Mitteldeutschland hat es kürzlich eine Fusion zwischen der Kirche in Thüringen und der Kirche der Kirchenprovinz Sachsen gegeben, wobei die unterschiedlichen Vokationsordnungen der beiden fusionierten Kirchen bis zu einer einheitlichen Neuregelung weitergelten. Eine weitere Fusion ist bereits hinsicht​lich einer gemeinsamen Nordkirche in die Wege geleitet. Insofern wird es in Zukunft noch Veränderungen geben, die auch die Vokationspraxis im Norden Deutschlands (Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) betreffen werden.

Die Grenzen der Landeskirchen sind in der Regel nicht deckungsgleich mit den Territorien der Bundesländer, so dass in einem Bundesland unterschiedliche Vokationsordnungen gelten können. In Niedersachsen, Nordrhein – Westfalen haben sich die dort vertretenen Landes​kirchen auf jeweils im Bundesland einheitlich geltende gemeinsame Vokationsbestimmungen geeinigt. Gemeinsame Ausführungsbestimmungen zur Vokation gibt es auch für Baden-Württemberg.
3. Herangehensweise

Um einen Überblick über die jeweiligen Vokationsregelungen zu erhalten, sind die Kirchen​behörden am 20.3.2009 angeschrieben und teilweise zusätzlich telefonisch kontaktiert worden mit der Bitte um Übersendung der Vokationsordnungen und um Stellungnahme zur Situation freikirchlicher – insbesondere adventistischer – Bewerber. Abgesehen wurde von einer Anfrage in Bremen, weil dort wegen der rechtlichen Besonderheiten, die sich aus Artikel 141 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 32 der bremischen Verfassung ergeben, kein konfessionsgebundener Religionsunterricht erteilt wird; sondern ein konfessionsübergrei​fender Unterricht, der in der Regie des Staates und nicht der Kirchen liegt. Damit stellt sich die Frage einer von der evangelischen Landeskirche auszusprechenden Vokation dort nicht.
Abgesehen wurde ferner von einer Anfrage in Niedersachsen, weil die Situation adventisti​scher Interessenten an der Erteilung evangelischen Religionsunterrichts der Freikirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten bereits bekannt ist. Die gemeinsame Vokationsordnung der in Niedersachsen vertretenen fünf Landeskirchen ist im Internet abrufbar.
4. Überblick über die seitens der Landeskirchen aufgestellten Regelungen zur Vokation
Von den unter dem 20.3.2009 angeschriebenen Kirchen haben sich lediglich fünf zu den aufgeworfenen Fragen konkret geäußert (Nordelbien, Westfalen, Baden, Hessen-Nassau , Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz). Die übrigen Kirchen haben ohne besonderen Kommentar die angeforderten Vokationsordnungen und zum Teil die Ausführungsbestim​mungen übersandt. Mit Kirchenbeamten aus Nordrhein-Westfalen, Hessen-Nassau, Berlin und Baden habe ich ergänzend telefoniert. 
Die Nordelbische Kirche war in ihrer schriftlichen Antwort die einzige, die sich ausdrücklich offen für den Einsatz adventistischer Religionslehrer gezeigt hat. Im Bereich dieser Landes​kirche gibt es bislang keine Vokationsordnung, was sich aber möglicherweise ändern wird, wenn die Verschmelzung zur Nordkirche kommt. Aus den anderen vier Kirchen, die eine konkrete Stellungnahme abgegeben haben, kamen ablehnende Äußerungen zur Bevollmäch​tigung adventistischer Lehrkräfte unter Hinweis auf die jeweils geltenden Vokationsord​nungen. 
Bei Betrachtung der Vokationsordnungen aller Landeskirchen lassen sich hinsichtlich der formalen Voraussetzungen für eine Vokation freikirchlicher Bewerber vier Gruppen erkennen:
a) Eine Vokation setzt mindestens die Zugehörigkeit zu einer Kirche voraus, die Mitglied in der jeweiligen Landes-ACK ist.
(Bayern, Mitteldeutschland im Bereich Thüringen, Westfalen, Rheinland [s. aber unten b] und Lippe, Mecklenburg und Pommern, Pfalz [Freikirche „sollte“ der ACK angehören], Württemberg und Baden [„in der Regel“ Voraussetzung, dass Freikirche der ACK angehört; es darf keine zweite Taufe erfolgt sein], Hessen-Nassau)
b) Eine Vokation ist unter bestimmten Voraussetzungen auch möglich, wenn der Lehramtsbewerber einer Kirche angehört, die nicht Vollmitglied in der Landes – ACK ist.
(Mitteldeutschland im Bereich der Kirchenprovinz Sachsen sowie Anhalt verlangen – in der Formulierung unklar – „Mitarbeit in ACK“; Rheinland [Antragsformular für Bewerber, die keiner ACK-Kirche angehören, obwohl gemeinsame Vokationsordnung mit Lippe und Westfalen eigentlich ACK-Mitgliedschaft voraussetzt], Kurhessen-Waldeck [Gaststatus kann ausreichen], Niedersachsen [Freikirchenmitgliedern kann eine „widerrufliche Unterrichtsbestätigung“ erteilt werden])
c) Es gibt keine Vokationsordnung. Es besteht grundsätzlich Offenheit für adventistische Lehrkräfte im Religionsunterricht.
(Nordelbische Kirche)

d) Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD oder in einer Freikirche, mit der Sondervereinbarungen getroffen worden sind.

(Sachsen: alternativ wird auf Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft abgestellt, Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz: Vereinbarung mit Vollmitgliedern der VEF)
5. Resümee

Das Ergebnis der Erhebung zeigt, dass die Mehrzahl der Landeskirchen auf die Mitgliedschaft in der jeweiligen Landes-ACK als Mindestvoraussetzung für eine Vokation abstellt, wobei die ACK-Mitgliedschaft ein wichtiges, aber nicht allein maßgebliches Kriterium darstellt. Verlangt wird allgemein eine Erklärung, den Unterricht nach den von der Landeskirche aufgestellten Grundsätzen zu erteilen und sich Sonderlehren zu enthalten. Der Begriff ACK-„Vollmitgliedschaft“ wird ausdrücklich nur in der Vokationsordnung von Hessen-Nassau verwendet, scheint aber allgemein gemeint zu sein. Dass eventuell auch der Gaststatus reicht, ergibt sich lediglich aus der Ordnung von Kurhessen-Waldeck. Im Bereich der Kirchenpro​vinz Sachsen und in Anhalt gilt das Kriterium der „Mitarbeit“ in der ACK. Ausdrückliche Offenheit gegenüber adventistischen Bewerbern besteht bisher allein in der nordelbischen Kirche, wie der Anwortbrief von dort zeigt. Mit der Fusion zur Kirche im Norden wird aber eine Harmonisierung mit den Bestimmungen der Kirchen von Mecklenburg und Pommern erforderlich werden, die bislang auf die Zughörigkeit zur ACK abstellen.
Differenziert wird in den Vokationsordnungen zwischen vorläufiger und endgültiger Voka​tion. Erstere ist für den schulischen Vorbereitungsdienst vorgesehen und hat unter Umständen schwächere Voraussetzungen (s. z. B. § 4 Abs.2 der niedersächsischen Vokationsordnung). Auf Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden. Freikirchlichen Bewerbern dürfte kaum damit gedient sein, wenn sie zwar zum Referendariat zugelassen werden, anschließend aber keine weitere Bevollmächtigung mehr erhalten. Teilweise ist für Freikirchler lediglich eine „widerrufliche Unterrichtsbestätigung“ oder eine „Bevollmächtigung mit eingeschränkter Unterrichtserlaubnis“ vorgesehen (Niedersachsen, Kurhessen-Waldeck). 

Ein wichtiger Punkt ist das Vorhandensein von Sondervereinbarungen mit bestimmten Frei​kirchen. Hierin ist in der Regel vorgesehen, dass die Freikirchen selbst eine Bevollmäch​tigung ihrer Mitglieder zur Erteilung von evangelischem Religionsunterricht aussprechen und diese Bevollmächtigung von der Landeskirche anerkannt wird. Die Freikirchen, mit denen Vereinbarungen bestehen, sind teilweise in den Vokationsordnungen ausdrücklich erwähnt (z. B. in Niedersachsen, in Sachsen oder in Württemberg).
6. Kurzübersicht über die in den einzelnen Vokationsordnungen (VO) enthaltenen formalen Anforderungen an Freikirchen (der Volltext kann über das Institut für Religionsfreiheit angefordert werden)
a) Anhalt: 

Ausf.-bestimmungen zur VO vom 22.10.1992: Mitarbeit in ACK Deutschland oder Kirchengemeinschaft mit ev. Kirche Anhalt.
b) Baden:

VO vom 12.05.2009: Vereinbarung über kirchliche Zusammenarbeit und/oder Mitgliedschaft in ACK. Bewerber darf nicht aus Landeskirche ausgetreten sein und keine zweite Taufe erhalten haben.

c) Bayern:

VO vom 1.1.1996: Mitgliedschaft in ACK Bayern.

d) Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz:

VO vom 10.03.1995: Mitgliedschaft in EKD oder Sondervereinbarungen, z. B. mit VEF-Mitgliedskirchen (2003).
e) Braunschweig/Hannover/Oldenburg/Schaumburg-Lippe/Reformierte Kirche:

VO vom 1.11.2006: Sondervereinbarungen mit bestimmten Freikirchen, ansonsten ACK-Mitgliedschaft in Niedersachsen.

f) Bremen:

Keine Vokation, weil Religionsunterricht staatlich organisiert.

g) Mitteldeutschland (Kirchenprovinz Sachsen):

VO vom 14.05.1999, Ausführungsbestimmungen vom 27.07.1992: Mitarbeit in ACK Deutschland oder Kirchengemeinschaft mit ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen.

h) Mitteldeutschland (Thüringen):

VO vom 11.05.1993: ACK – Mitgliedschaft.
i) Hessen – Nassau:

VO vom 3.11.1993, geändert am 7.11.2008:Vollmitgliedschaft in ACK Deutschland.
j) Kurhessen – Waldeck:

VO vom 30.09.2003: Mitgliedschaft in ACK bzw. Rat Christlicher Kirchen in Nordhessen, evtl. reicht Gaststatus, wenn Kollegium des Landeskirchenamts zustimmt.

k) Lippe/Westfalen/Rheinland:

VO vom 11.05.2001, 29.03.2001 13.12.2000: Sondervereinbarung mit Freikirchen oder ACK-Mitgliedschaft, im Rheinland kann ausnahmsweise auch Mitgliedern von Freikirchen, die nicht der ACK angehören, die Vokation erteilt werden.
l) Mecklenburg und Pommern:

VO vom 1.1.2008: Mitgliedschaft in ACK Mecklenburg-Vorpommern, vorläufige Unter​richtserlaubnis auch bei Nichtmitgliedschaft in ACK, wenn Vereinbarung mit dieser Freikirche.

m) Nordelbien:

Keine Vokationsordnung. Bislang wird Mitgliedern der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Zustimmung zur Erteilung evangelischen Religionsunterrichts ausgespro​chen, solange keine in ihrer Person begründeten Hinderungsgründe bestehen (Schreiben des nordelbischen Kirchenamts vom 16.04.2009).
n) Pfalz:

VO vom 21.12.1999: Freikirche sollte der ACK angehören.

o) Sachsen:

VO vom 15.06.1993: EKD – Mitgliedschaft oder Kanzel-/Abendmahlsgemeinschaft mit Landeskirche oder Sondervereinbarung mit Freikirche.

p) Württemberg:

VO vom 20.11.1990, Ausführungsbestimmungen in der Fassung vom 29.10.1996, Verfah​rensbestimmungen vom März 1999: ACK-Mitgliedschaft, kein Austritt aus der Landeskirche, keine zweite Taufe, Sondervereinbarungen mit dem Bund Freier ev. Gemeinden, dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, der Evangelisch-Methodistischen Kirche.
